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§ 5 Ausschüsse  

(1) Außer den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtausschüssen kann der Rat weite-
re Ausschüsse bilden. Der Rat regelt die Zusammensetzung der Ausschüsse 
spätestens vor der Wahl der Ausschussmitglieder durch Beschluss, soweit sie 
nicht gesetzlich oder in einer Satzung festgelegt ist. Die Aufgaben nach dem 
Denkmalschutzgesetz werden dem Kulturausschuss zugewiesen.  

 
(2) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenberei-

ches die Entscheidungen der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zu übertra-
gen. Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für ei-
nen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 
(3) Im Übrigen legt der Rat die Aufgaben und Befugnisse durch Beschluss fest.  
 
(4) Im Sinne einer bürgernahen Politik machen alle Ausschüsse in der ersten Sit-

zung Vorschläge zur Berufung von sachkundigen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern und weiteren beratenden Mitgliedern. Der Ausschuss für Chancengerech-
tigkeit und Integration kann in alle Ausschüsse ein beratendes Mitglied entsen-
den. Die Bestellung erfolgt durch den Rat. 

 
 
 
§ 6  Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 

(1) Gemäß § 27 GO NRW wird ein Ausschuss für Chancengerechtigkeit und In-
tegration gebildet. Zuständigkeiten, Befugnisse und Aufgaben des Ausschusses 
für Chancengerechtigkeit und Integration als Interessenvertretung der in der 
Stadt Dormagen lebenden Migrantinnen und Migranten sind in der Zuständig-
keitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt Dormagen geregelt. Das 
Weitere regeln die Wahl- und Geschäftsordnung des Ausschusses für Chan-
cengerechtigkeit und Integration. 

 
(2) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration besteht aus 15 Mit-

gliedern Er setzt sich gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 GO NRW zu zwei Dritteln aus di-
rekt gewählten Mitgliedern nach Absatz 3 Satz 1 und zu einem Drittel aus durch 
den Rat bestellten Ratsmitgliedern zusammen. Die Bestellung der Ratsmitglie-
der erfolgt in Anwendung des § 50 Abs. 3 Satz 1ff GO NRW. Sofern nicht alle 
Plätze der direkt gewählten Mitglieder besetzt werden, wird die Anzahl der zu 
entsendenden Ratsmitglieder entsprechen dem Verhältnis 2/3 zu 1/3 ange-
passt. 

 
(3) Rat und Ausschuss sollen sich gem. § 27 Abs. 7 GO NRW über die Themen 

und Aufgaben der Integration in der Gemeinde abstimmen. Der Ausschuss für 
Chancengerechtigkeit und Integration kann sich darüber hinaus mit allen Ange-
legenheiten der Gemeinde befassen. 
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(4) Die Stadt Dormagen richtet für den Ausschuss für Chancengerechtigkeit und 
Integration zur Erledigung seiner Aufgaben eine Geschäftsstelle ein, für die sie 
die angemessene Personalausstattung, Räumlichkeiten, Sach- und Finanzmit-
tel zur Verfügung stellt. Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integrati-
on wird bei der Besetzung der Geschäftsstelle frühzeitig informiert. 

 
 


